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Arbeitsversuch 
 
 
In einem Arbeitsversuch wird die aufgebaute oder bereits vorhandene Arbeitsfähigkeit von 50% wei-
ter stabilisiert, ausgebaut und im ersten Arbeitsmarkt erprobt. Der befristete Einsatz an einem Ar-
beitsplatz im ersten Arbeitsmarkt wird durch ein Coaching begleitet. 
 
 

Rahmen- 
bedingungen 

Dauer: 
Maximal 6 Monate 

Pensum: 
Start mit mindestens 20 Stunden pro Woche  

Start: 
Laufend möglich 

  

Zielgruppe ▪ Personen, welche die Integrationsmassnahmen erfolgreich durchlau-
fen und eine 50%ige Arbeitsfähigkeit aufgebaut haben 

▪ Personen, welche ohne vorherige Integrationsmassnahmen über eine 
mindestens 50%ige Arbeitsfähigkeit verfügen und von der SVA direkt 
für einen Arbeitsversuch angemeldet werden 

  

Voraussetzungen ▪ Minimale Arbeitsfähigkeit von 50 % 
▪ Vorhandene Belastbarkeit und Grundkompetenzen für die Integration 

in den ersten Arbeitsmarkt 
▪ Vorhandener Trainingsarbeitsplatz für die Durchführung des Arbeits-

versuchs 
▪ Anmeldung durch die zuständige IV-Eingliederungsperson 

  

Zielsetzung ▪ Zielpensum: Aufbau bis zu 100 % 
▪ Aufbau und Erprobung der Einsatzfähigkeit im ersten Arbeitsmarkt 
▪ Stärkung der arbeitsrelevanten Kompetenzen (vgl. Factsheet Coaching) 

  

Inhalt Sie arbeiten an einer geeigneten, den gesundheitlichen Einschränkungen 
angepassten Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt. 

Bearbeitung arbeitsrelevanter Themen und Zielsetzungen im Coaching 

Bei Bedarf: Besuch des Bewerbungsateliers / Bewerbungstrainings 

  



 

 

V 5  2/2 

 

Begleitung Während des gesamten Arbeitsversuchs werden Sie durch ein/e Job Coach 
begleitet, der/die sowohl Sie als bei Bedarf auch den Arbeitgeber unter-
stützt. 

  

Mögliche Folge- 
massnahmen 

Festanstellung mit Coaching  
Arbeitsvermittlung 

 


